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passend zum Thema fand die Iubilä-
I umsausgabe des Forums auch aus-

schließlich digital statt. Conny Rodt-

mann, Leiterin der QVH- Geschäftsstelle,

moderierte die Veranstaltung, zu der sich

an die 80 Teilnehmer angemeldet hatten.

Autogenehmigung bei der AOK Plus

Die AOK Plus hat in einigen Produktgrup-

pen eine automatische Genehmigungvon

Hilfsmittel-Kostenvoranschlägen einge-

führt, die sukzessive erweitert werden

soll. Darüber berichtete Bianca Haaser,

Fachberaterin Grundsatzfragen Hilfs-

mittel, bei der AOK Plus. Elektronische

Kostenvoranschläge werden demnach

maschinell in einem Leistungsentscheid

genehmigt. sofern keine Auffälligkeiten

vorliegen. Kostenvoranschläge auf Papier

werden erfa.sst, ein manueller Leistungs -

entscheid erstellt und dann mascl-rinell

genehnriS. Das gilt auch für Zuzahlung

und entsprechende Korrespondenz

an Leistungserbringer und Versicherte.

Haaser verwies auf die Vorteile einer

schnelleren Bearbeitungszeit und damit

Abgabe des Hilfsmittels - und dies un-

abhängig von der Personalbe s etzung bei

der AOK Plus.

Das Verfahren ,,DTA \ID Hilismittel"

ermögliche eine eff,zientere Kornt.ttuni-

kation zwischen der AOK PlLls r-rnd dem

Medizinischen Dienst (NID r. -ucl-r hier
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Digitate Facetten in der Branche

So mancher kann es vie[leicht nicht mehr hören, aber die Digital.isierung ist in der Hilfsmittel,versorgung

tängst angekommen und treibt immer neue Blüten - jüngster Aufreger: die sog. digital.e Einlagenver-

sorgung. Das 10. QVH-Quatitätsforum des QuaLitätsverbundes Hil,fsmitteI e.V. beteuchtete im November

die diversen digital,en Facetten - Stichworte: digitale Abrechnung und Genehmigung, digital,e Hil,fsmittel,'

fertigung, digitate Einlagenversorgung,Telemonitoring für Patienten, digitale Aufnahme ins Hitfsmittel-

verzeichnis, digitales Entlass-Management.
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seien schnellere Entscheidungen das Ziel.

Die kompletten Fallunterlagen inklusive
des MD-Gutachtens stünden digital zur
Verfügung. Weil das Drucken und posta-

lische Versenden entfällt, komme es zu

Zeit- und Kostenersparnis.

Leistungserbringer können zudem von
der,,Online-Hintergrund-Abfrage" (OHA)

profitieren. Nach der Registrierung auf
dem Leistungserbringer-Serviceportal

der AOK Plus (serviceportal.plus.aok.de)

erhalten sie nach Eingabe der Kranken-

versicherungsnummer angezeigt, ob eine

Zuzahlungsbefreiung vorliegt. Ohne zu-

sätzliche Anfragen seien auch hierdurch
schnellere Bearbeitung und Hilfsmittel-
abgabe denkbar.

Die AOK Plus anerkennt auch die An-
gabe von Sendungsverfolgungsnummern

bzw. der Nummer des Ablieferungsnach-

weises als Empfangsnachweis für Hilfs-
mittel. Voraussetzung ist, dass der Leis-

tungserbringer ein Versandunternehmen

nutzt. Die Versicherten müssen dann
keine Dokumente mehr an die AOK sen-

den, um den Empfang des Hilfsmittels
zu bestätigen. Die Kasse akzeptiert nach

vorheriger Anmeldung auch Unterschrif-
ten auf Pads als Basis für die papierlose

Abrechnung.

Die Hilfsmittelexpertin verwies auch

auf den möglichen Einsatz von künst-
licher Intelligenz im Hilfsmittelbereich
sowie das E-Rezept: Ab 1. fanuar 2026

soll die Hilfsmittelversorgung von ge-

setzlichen Versicherten über die elek-

tronische Verordnung laufen können. Die

Betriebe würden bis dahin an die Tele-

matik angeschlossen. Vom 1. luni 2026

sei das E-Rezept in der Hilfsmittelver-
sorgung dann verpfl ichtend.

WebportaI l'litfsmittetverzeichnis
Nach knapp einem halben lahr zog

Dr. Walter Seliger eine positive Zwischen-

bilanz zum neuen Webportal für das
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Bianca Haaser,AOK Ptus. screenshots: MTD

Hilfsmittelverzeichnis (HMV). Seit )uni
sei die Zahl der Hersteller, die das Portal
zur Antragstellung nutzen, auf über 200

angewachsen. Mittlerweile würden rund
95 Prozent der Anträge online gestellt,

so der Leiter des Teams Hilfsmittelver-
zeichnisbeim GKV-Spitzenverband. )

UNSER ANTRIEB:
EIN FRÖHLICHES

KINDERLACHELN

Jetzt mit Hilfsmittelnummer: Unsere neuen

PARAVAN Rollstuhlmodelle PR 35 und PR 35S

sind ganz besondere Stühle. Sie sind klein,

kompakt, bunt und vielseitig. Also ideal auf die

Bedürfnisse unserer kleinsten Kunden entwickelt

und zugeschnitten. Liegen, Stehen, Kanteln -
alle Funktionen sind mit an Bord. Und das

um 30 Prozent verkleinerte Chassis macht

die Rollstljhle zudem extrem agil.

So wie Kinder es lieben!

Mehr unter www.paravan.de/PR355

P?Vn
IVoBILITAT FÜR DEIN LEBEN
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Dr. Walter Setiger, GKV-Spitzenverband.

hen. Leistungserbringer wiederum kön-
nen Qualitäts- und Dienstleistungsan-
forderungen, technische Angaben und
Erläuterungen zu Anwendungsgebieten

abrufen. Dr. Seliger führte die einfache

Handhabung im Rahmen des Vortrages

anschaulich vor.

Über das Webportal erfolgen auch die

Fortschreibungen von Produktgruppen.

Dies umfasse den gesamten Prozessab-

laufvon der Abfrage und Erstellung des

Fortschreibungsbedarfs übers Stellung-

nahmeverfahren und dessen Auswertung

bis zum Vorstandsbeschluss. Produkt-
gruppen des HMV müssten spätestens

alle fünf |ahre fortgeschrieben werden,

Produktgruppen des Pfl egehilfsmittel-
verzeichnisses alle drei Jahre.

Dr. Seliger verwies auch darauf, dass

derzeit eine neue ,,Produktgruppe 50

Hilfsmittel zur Insulintherapie" in Vor-

bereitung sei. Aktuell seien ca. 36.200

Produkte im HMV gelistet, unterteilt in
42 Produktgruppen, ca. 800 Untergrup-
pen und 2.600 Produktarten.

Patientenwahlrecht & Plattformen
fürs Enttassmanagement

Bei digitalen Lösungen ist nicht alles Gold

was glänzt. Das machte Alexander Hesse,

fustiziar des Bundesinnungsverbands für
Orthopädie-Technik (BIV-OT), deutlich.
So könnte durch den Einsatz von Platt-

formen fürs digitale Entlassmanagement

das Patientenwahlrecht eingeschränkt
werden. Es entstünden derzeit diverse

Dienstleister, die Krankenhäusern über

Plattformen die Organisation des Ent-

lassmanagements erleichtern wollen. Sie

bieten Lösungen für Patienten, Kliniken,
Reha- und Pflegeeinrichtungen, Hilfs-
mittelunternehmen und Kostenträger.

Leistungserbringer können dabei ihre

Versorgungsmöglichkeiten und Kapa-

zitäten auf der Plattform hinterlegen -
zunächst kostenfrei, mittelfristig gegen

Vergiitung für die Vermittlungsleistung.
Kliniken können sie dann finden und an-

fragen. Ein Versorgungsantrag wird von

der Kasse innerhalb der Plattform ge-

prüft und beschieden. Versicherte erhal-
ten die Entscheidung z. B. über den sozia-

len Dienst des Krankenhauses mitgeteilt.

Hesse sieht in den Plattformen Gefah-

ren für die flächendeckende und quali-

tätsgesicherte Versorgung. So könne sich

der Leistungserbringer die,,wirtschaftlich

interessanten Versorgungen herauspi-

cken". Damit könnten z. B. multimorbide

Patientengruppen,,auf der Strecke blei-
ben". Bislang sei es auch intransparent,

wie Aspekte wie Lieferberechtigung, Prä-

qualifi zierung und Spezialisierung über-

prüft werden könnten. Auch fehle der

Einblick in die besonderen Vertragsge-

staltungen zwischen Leistungserbrin-
gern und Kostenträgern, etwa hinsicht-

lich Dienstleistung, Qualität und Ablauf.

Der |ustiziar kritisierte, dass die Piatt-

formen eine Dienstleistung anbieten, die

ansonsten die an derVersorgung beteilig-

ten Akteure selber erledigt hätten. Dies

laufe dem gesetzlichen Leitbild des Ent-

lassmanagements zuwider. Der bundes-

weit bindende Rahmenvertrag zum Ent-

lassmanagemnet sehe keine Möglichkeit

der Delegation außer an Leistungserbrin-

ger im Sinne von § 95 Abs. 1 S. 1 SGB Vvor.

Die Übertragung an der Abwicklung
unterlaufe zudem den Grundsatz der

freien Wahl des Leistungserbringers

durch den Versicherten. Nicht nur die

ausdrückliche Zuweisung, sondern auch

die Einflussnahme sei untersagt, und ge-

nau diese erfolge durch die Plattformen.

Hesse verwies in diesem Zusammenhang

auch auf ,,korruptionsa4fällige Formen

der Zusammenarbeit" etwa durch die Be-

vorzugung eines Anbieters. Die Zuwei-

sung erfolge ,völlig intransparent". Fazit

des Juristen :,,Plattformlösungen bieten
Dienstleistungen an, die der Gesetzge-

ber verhindern wollte: Versicherte tref-
fen nicht selbst die Auswahl des Leis-

tungserbringers."

Digital.e Eintagenversorgung kann

zum,,Kunstfehter" werden
Kein gutes Haar ließ Dr. Hartmut Stinus,

Präsident der Gesellschaft für Fuß- und

Sprunggelenkchirurgie an der sog.,,di-
gitalen Einlagenversorgung"r wie sie

jüngst zwischen dem Sanitätshaus meevo

(Marke ,,Craftsoles") und der Barmer zeit-

weise praktiziert worden war. Das Kon-

zept von meevo entspreche bei weitem

'€''Wl
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Alexander Hesse, Bundesinnungsverband
für Orthopädie -Tech n i k.

Dr. Hartmut Stinus, Gesellschaft für
Fuß- und Sprungge[enkchirurgie.

Registrierte Hersteller können Auf-
nahme- und Anderungsanträge für neue

bzw. gelistete Produkte online vorneh-
men, Daten und Unterlagen hochla-
den und den Bearbeitungsstand einse-
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nicht den Anforderungen des Arztes an

eine Versorgung mit orthopädischen Ein-
lagen.

Der Orthopäde und Unfallchirurg be-

zeichnete eine in seiner Präsentation
dokumentierte Craftsoles-Einlage als

,,Kunstfehler". Und wenn die Barmer da-

raufverweist, dass 95 Prozent der Craft-
soles-Kunden zufrieden seien, stelle dies

eher ein ökonomisches als ein wissen-

schaftliches Kriterium dar.

Aus ärztlicher Sicht gehe es bei der Ein-

lagen-Versorgung,,nicht ohne das Or-

thopädietechnik-Handwerk'. Wenn keine
persönliche Untersuchung erfolge, wider-

spreche das zudem nationalen und inter-
nationalen Versorgungsleitlinien sowie

den Regelungen in den Produktegruppen

08 und 51 des Hilfsmittelverzeichnisses.

So entfalle im digitalen Modell die Aus-

wahl und Durchführung des Maß- und
Modellverfahrens durch den Orthopä-
dieschuhtechniker sowie die überpni-

fung des Hilfsmittels am Patienten. Der

Fachmann könne beurteilen, ob ein 5D-

Schaumabdruck, Trittschaum kombiniert

mit Scannerabdruck oder auch ein Gips-

abdruck erforderlich sei. In Frage kom-
men zudem Pedobargraphie oder eine

Laserlicht-Vermessung.

Schließlich müssten auch die verschie-

denen Einlagentypen und ihre ieweili-
gen Indikationen berücksichtigt werden -
z. B. Stützeinlagen, Weichbettungsein-

lagen, Bettungseinlagen, stützende Bet-

tungseinlagen in Weichschaumtechnik

oder sog. sensomotorische Fußorthesen.

Der Mediziner verwies auch darauf,
dass es beim von Laien selber durchge-

führten Fußabdruck ein hohes Maß an

Fehlermöglichkeiten gebe. Ein Fehler
beim Maßnehmen führe unweigerlich
zu einem fehlerhaften Hilfsmittel. Und

von wegen digital: ,,Der Blauabdruck ist
ein maximal analoges, seit 100 |ahren
durchgeführtes Verfahren."
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Patientenversorgung durch
Telemonitoring verbessern

Wie digitale Versorgung dagegen zum Pa-

tientennutzen dienen kann, zeigte Prof.

Dr. Christoph Schöbel vom Zentrum für
Schlaf- und Telemedizin der Universitäts-

medizin Essen auf. Gerade die Pandemie

I

Prof. Dr. Christoph Schöbel, Zentrum für Schlaf-

und Telemedizin, Universitätsmedizin Essen.
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Andri Dick, Leiter digital.e Fertigung,
Rahm, Zentrum für Gesundheit.

Conny Rodtmann, Leiterin der

QVH-Geschäftsstelte.

habe die Digitalisierung in der Medizin
beschleunigt. Der Mediziner verwies aber

auch auf bereits bewährte telemedizini-
schen Verfahren zur Therapiekontrolle,
etwa Patienten-Apps bei Asthma und
COPD.

Auch in der Schlaf- und Beatmungsme-

dizin komme die Fernüberwachung zum

Einsatz. So ließen sich z. B. beim Einsatz

von CPAP-ieräten mit telemedizinischer

Anbindung auch Therapieprobleme früh-
zeitig entdecken und lösen sowie z. B.

Schwierigkeiten bei der Anwendung der

Maske beheben. Außerdem könnten die

Datenanalysen auch den Patienten zu-
rückgespielt werden, damit sie die The-

rapie besser verstünden.

Dr. Schöbel verwies auch auf das vom
Bundesforschungsministerium geför-

derte Projekt Digivent. Mit einem digi-

talen Therapieunterstützungssystem für
die außerklinische Beatmung lasse sich

die Versorgung von COPD-Patienten in
der außerklinischen Beatmung verbes-

sern. Verläufe von einzelnen Daten könn-
ten zudem dabei helfen, Verschlechte-

rungen des Gesundheitszustands schnel-

ler zu erkennen und dann entsprechend

einzugreifen. Anhand von Alarmwerten
werde angezeigt, wer sich zum Risikopa-

tient entwickle.

Vergleichbares ermögliche auch das

Herzinsuffi zienz -Management mittels
Telemedizin, bei dem Werte wie Blut-
druck, Sauerstoffsättigung, EKG oder Ge-

wicht regelmäßigübermittelt und analy-

siert würden. Positive Folge: ,,Der Patient

kann länger zu Hause bleiben."
In Kooperation mit Krankenkassen

laufe zudem in den nächsten vier fah-
ren das geförderte Projekt ,,Sleep well"
in Nordrhein-Westfalen. Neben ambulan-

ten und stationären Schlaflaborenwerde

als innovativer Behandlungspfad auch

die häusliche Einleitung der PAP-The-

rapie erprobt.

Der Medizinerverwies darauf, dass der

Patient,,Herr seiner Daten" bleibe. Ent-

scheidend fürs Funktionieren von Tele-

medizin seien neben den geeigneten Sen-

soren und Geräten auch die sichere über-
tragungvon Daten. Alle Seiten müssten

zudem eine ausreichende digitale Ak-
zeptanz und Kompetenz besitzen. Für

die Mediziner sei schließlich eine faire
Vergütung wichtig. Seinen Erfahrungen

nach zeigten sich die Patienten dank-
bar für die telemedizinische Betreuung.
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Beim Sanitätshaus Rahm aus Troisdorf
gibt es seit einigen fahren einen Leiter
digitale Orthopädietechnik, Forschung &
Entwicklung: Andr6 Dick stellte Aspekte

der,, Orthopädie-Technik 4.0" vor. Dem-

nach ermöglichen intelligente und digital
vernetzte Systeme und Fertigungsmög-

lichkeiten neue Versorgungskonzepte.

Nach 3D-Scan und digitalem Modellieren

werde entschieden, ob man das Hilfsmit-
tel mit CNC und klassisch fertige oder

digital konstruiere und mittels 3D-Druck

und digitalen Prozessen herstelle. Dabei

müsse der 3D-Druck einen,,echten Mehr-

wert bieten" gegenüber den herkömm-
lichen Verfahren, etwa bei ,,filigranen
Hilfsmitteln" oder Produkten mit,,ver-
steckten Funktionen".

Bei der digitalen Erfassung der Körper-

maße entfielen zum einen für Kunden be-

lastende Verfahren wie z. B. ein Gipsab-

druck, zum anderen biete sie hohe De-

tailtiefe und Präzision. 3D-Scans seien

sauberer, berührungslos, nicht einengend

oder feucht sowie hygienischer etwa bei

offenen Wunden. Bei Rahm kommt zum

einen ein hochpreisiger Scanner zum Ein-

satz; nJm anderen könne jeder Außen-
dienstler auf kleinere Geräte (iPad Struc-

tur Mark 2) zurückgreifen, die in größerer

Stückzahl vorhanden sind und in den Be-

reichen Orthetik, Prothetik und Orthopä-

dieschuhtechnik eingesetzt werden. Ein

weiterer Vorteil des digitalen Modellie-
rens: Im Gegensatz zum Gipsabdruck sind

die Produkte reproduzierbar.

Bei Rahm haben sich laut Dick zwei

Verfahren für die additive Fertigung, wie

der 5D -Druck auch bezeichnet wird, eta-

bliert: das selektive Laser-Sintern (SLS)

und das Fused Deposition Modeling (FDM

5D Druck). Beide Verfahren hätten jeweils

ihre Vorteile. Grundsätzlich hätten addi-

tiv gefertigte Produkte häuflg federnde

Eigenschaften und seien wasserbestän-

dig. Auch bewährte Produkte wie z. B.

Orthesen ließen sich durch additive Ver-

fahren weiterentwickeln etwa hinsicht-
lich der Gewichtsreduktion und der At-
mungsaktivität. Bei Rahm mündete die

Fertigungstechnik in eine eigene Marke

namens ,,rios', was für,,rahm individu-
elle Orthesensysteme" steht.

Patienten profitierten z. B. in der Pro-
thetik von der Digitalisierung, weil die

klassische Probeorthese nicht mehr in der

Werkstatt benötigt wird, um die definitive
Prothese zu bauen. Ein Scan der Probe-

orthese beim Patienten reicht, er bleibt
also konstant versorgt. Der Patient kann
zudem an der Konfiguration des Hilfs-
mittels am Bildschirm mitwirken - etwa

durch individuelle Farbgebung wird es

,,sein persönliches Hilfsmittel', was wie-
derumdie Akzeptanzerhöhe. ras
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